
Fondskommission für Familienwohnungen 01.01.2010

8126 Zumikon

ANTRAG FÜR MIETZINSBEITRAG

Antragsteller 1 2

Name, Vorname

Strasse, Nr.

PLZ, Wohnort

Telefon

e-mail

Verheiratet, Konkubinats-
paar, alleinerziehend

Kinder

Name, Vorname

Geburtdatum

Besuchte Schule bzw. 
Arbeitgeber

Wohnen im 
gemeinsamen Haushalt 
ja/nein?

Bisherige Wohnung

Vermieter, Anzahl 
Zimmer, Fläche, Miete 
(inkl. Nebenkosten und 
Garage)

Neue Wohnung

Vermieter, Adresse, 
Anzahl Zimmer, Fläche, 
Miete (inkl. Nebenkosten 
und Garage), ab wann



Beilagen - nur Kopien (ggf. für beide Antragsteller)

Familienbüchlein
Bestätigung des Besuchs öffentlicher Schulen
Betreibungsauszug
letzte Steuererklärung (nur Hauptformular)
letzte definitive Steuereinschätzung
Unterzeichneter Mietvertrag (sobald vorhanden)

maximales steuerbares Einkommen Fr.  120'000.00
maximales steuerbares Vermögen Fr.  240'000.00

Datum/Unterschrift Datum/Unterschrift

Einsenden an: Fondskommission für Familienwohnungen, Zumikon
c/o Herr Theo Gerber, Postfach 1166, 8700 Küsnacht

Der/die Antragsteller(in) hat/haben das "Reglement über die Verwendung des Fonds für Familien-
wohnungen" zur Kenntnis genommen und bestätigen, den Antrag wahrheitsgetreu ausgefüllt zu haben. 
Sie ermächtigen die Steuerbehörden, der Fondskommission Auskunft zu erteilen. Sie verpflichten sich, 
wesentliche Änderungen in den obenstehenden Daten der Fondskommission umgehend mitzuteilen.

Begründung des Antrages auf Mietzinsbeitrag (sowie ab wann, wie lange)

Für die Jahre 2010 und 2011 gelten folgende Einkommens- und Vermögensgrenzen (gemäss Art.4, 
Abs.2 des Reglements über die Verwendung des Fonds für Familienwohnungen):


